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Beantragung der Fraktion der SPD vom 30. November 2020

Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am 19. Januar 2021

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP vom 29. Sep-
tember 2020 (Drucksache 17/1 1 161), mit dem die Landesregierung auf-
gefordert wurde, eine befristete rechtliche Lösung umzusetzen, die den
Beamtinnen und Beamten des Landes in Anlehnung an die Regelungen
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Jahr 2020 die Inanspruch-
nahme von fünf zusätzlichen Kinderkrankentagen pro Kind (bei Alleiner-
ziehenden zehn Tage) ermöglicht, wurde vom Landtag mit Beschluss
vom 7. Oktober 2020 einstimmig angenommen(Plenarprotokoll 17/102).

Mit Artikel l Nummer 5 a) bb) der Dritten Verordnung zur Änderung der
Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW) (GV. NRW. S.
1 007), die am 22. Oktober 2020 in Kraft getreten Ist, wurde der Beschluss
des Landtags durch eine ergänzende Regelung in $ 33 Absatz l Satz lO
FrUrlV NRW umgesetzt. Danach erhalten Beamtinnen und Beamte im
Jahr 2020 fünf (Alleinerziehende zehn) zusätzliche Tage Sonderurlaub
zur Betreuung eines kranken Kindes, wenn ihr Einkommen die Jahresar-
beitsentgeltgrenze nicht überschreitet. Dienstgebäude und
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,,Umsetzung Kinderkrankheitstage im Beamtenbereich" 
Beantragung der Fraktion der SPD vom 30. November 2020 

Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanz
ausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen am 19. Januar 2021 

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP vom 29. Sep
tember 2020 (Drucksache 17/11161), mit dem die Landesregierung auf
gefordert wurde, eine befristete rechtliche Lösung umzusetzen, die den 
Beamtinnen und Beamten des Landes in Anlehnung an die Regelungen 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Jahr 2020 die Inanspruch
nahme von fünf zusätzlichen Kinderkrankentagen pro Kind (bei Alleiner
ziehenden zehn Tage) ermöglicht, wurde vom Landtag mit Beschluss 
vom 7. Oktober 2020 einstimmig angenommen (Plenarprotokoll 17/102). 

Mit Artikel 1 Nummer 5 a) bb) der Dritten Verordnung zur Änderung der 
Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW) (GV. NRW. S. 
1007), die am 22. Oktober 2020 in Kraft getreten ist, wurde der Beschluss 
des Landtags durch eine ergänzende Regelung in § 33 Absatz 1 Satz 10 
FrUrlV NRW umgesetzt. Danach erhalten Beamtinnen und Beamte im 
Jahr 2020 fünf (Alleinerziehende zehn) zusätzliche Tage Sonderurlaub 
zur Betreuung eines kranken Kindes, wenn ihr Einkommen die Jahresar-
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